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Adrian Schmid
und Sabrina Bundi

Eigentlich wollte der Lehrerver-
band (LCH) über ein neues Po-
sitionspapier zu den Kleidervor-
schriften an Schulen diskutie-
ren – etwa über Uniformen oder
Outfits bei grosserHitze.Doch es
wurde daraus eine Kopftuchde-
batte auf nationaler Ebene.

Denn die Diskussion um das
Kopftuch ist wieder zurück im
Klassenzimmer. Das Egerkinger
Komitee hat mit seiner Petition
die Debatte lanciert, befeuert
wird sie durchverschiedene SVP-
Vorstösse in den Kantonen. Und
auch der LCH musste in die-
sem Spannungsumfeld überle-
gen, welche Haltung er im Um-
gangmit starken religiösen Sym-
bolen einnehmen will.

Nun hat gestern die Präsiden-
tenkonferenz entschieden und
den Antrag der Verbandsspit-
ze grundsätzlich bestätigt: Der
LCH findet, dass Lehrpersonen
auf religiöse Symbole verzich-
ten sollten, die Schüler hingegen
nicht. Präsidentin Dagmar Rös-
ler ordnet ein.

Frau Rösler,warum
unterscheidet der
Lehrerverband zwischen
Schülerinnen und Schülern auf
der einen und Lehrpersonen
auf der anderen Seite?
Bei den Lernenden geht es um
das Recht auf Religions- und Ge-
wissensfreiheit, solange keine
konkrete Gefährdung des Schul-
friedens oder der staatlichen
Neutralität besteht. Lehrerinnen
und Lehrer hingegen sind in ei-
ner anderen Situation.
Inwiefern?
Öffentliche Schulen müssen in
Bezug auf die Konfession undpo-
litischeAusrichtung neutral sein.

Bei Lehrpersonen gilt deshalb
eine Neutralitätspflicht. Unserer
Meinung nach ist diese nicht er-
füllt,wenn sie in der Schule star-
ke religiöse Symbole zeigen.Des-
halb plädierenwir dafür, auf sol-
che Symbole zu verzichten.
Wie verlief die Diskussion an
der Präsidentenkonferenz?
Es gab viel zu besprechen, es
war jedoch eine sehr sachliche

Diskussion, und es zeigte sich,
dass das Thema nicht brisant ist
an unseren Schulen. Man muss
sehen: An dieser Konferenz neh-
men Verbandsspitzen aus allen
Deutschschweizer Kantonen teil.
Diese haben zum Teil Regelun-
gen, andere nicht.
Wie fiel das Ergebnis
derAbstimmung aus?
Eswar ein deutlicher Entscheid.

Wurde der Lehrerverband
vomEgerkinger Komitee oder
der SVPunterDruck gesetzt?
Nein.Wir fällen unsere Entschei-
de immer autonom.
In Eschenbach SG sorgte im
letzten Jahr der Fall einer
Lehrerinmit Kopftuch für
Wirbel. Siewurde nicht
angestellt und unterrichtet
mittlerweile im Kanton Luzern.

Müssten Leutewie sie nun also
auf das Kopftuch verzichten?
Wir empfehlen Lehrpersonen
aufgrund derNeutralitätspflicht,
auf das Tragen von starken reli-
giösen Symbolen zu verzichten.
Aberwenn eine Person das nicht
kann, werden wir nicht interve-
nieren. Eine Person, die ein re-
ligiöses Tattoo hat, kann dieses
leicht abdecken. Auf ein T-Shirt
mit einer religiösen Botschaft
kannman auch verzichten. Beim
Kopftuch ist es etwas schwieri-
ger.Wichtig ist uns:Wir sprechen
keinVerbot aus, sondernmachen
eine Empfehlung. Letztlich ste-
hen die Kantone in der Verant-
wortung. Sie bestimmen,was an
den Schulen gilt.
Was sollten die Kantone denn
IhrerMeinung nach jetzt tun?
Ich kannmir vorstellen, dass für
sie die Diskussion auch nicht
einfach ist. Das haben wir ja
selbst festgestellt.Vielleicht soll-
te man die Sachlage nochmals
juristisch überprüfen lassen.
Wir stützen uns auf ein Bun-
desgerichtsurteil von 1997. Es
gibt Stimmen, die sagen, dass
das Urteil heute anders ausfal-
len könnte. Andererseits wird
das Thema auch viel grösser
gemacht, als es tatsächlich ist.
Das zeigen die Erfahrungen aus
der Praxis.
Ärgern Sie sich über
die Debatte?
Ja.Aus vielleicht fünf Lehrperso-
nenmit Kopftuchwird eine gros-
se Geschichte gemacht. Das fin-
de ich unverhältnismässig. Dass
die Debatte über unseren Ent-
wurf des Positionspapiers in
die Medien getragenwurde,war
nicht in unserem Sinn. Wir ha-
ben uns generell zu Kleidervor-
schriften geäussert. Das Tragen
religiöser Symbole ist ein klei-
ner Teil davon.

«Aus vielleicht fünf Lehrpersonenmit Kopftuch
wird eine grosse Geschichte gemacht»

Lehrerverband-Präsidentin Die Organisation empfiehlt in einem neuen Positionspapier, dass Lehrerinnen in der Schule auf das Kopftuch
verzichten sollen. Wenn sie es trotzdem tragen, will der Verband jedoch nicht intervenieren. Dagmar Rösler erklärt, warum.

Nach der erfolgreichen Klage
der Klima-Seniorinnen vor dem
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strassburg
schreiten nun Kampfjet-Senio-
ren zurTat: Sie lancieren nächs-
te Woche eine neue Volksiniti-
ative: «Der Bund beschafft kei-
ne Kampfflugzeuge des Typs
F-35», wollen sie in die Verfas-
sung schreiben.

Nun zeigt sich,werhinter dem
Begehren steckt: Das Initiativko-
mitee besteht aus 12 Seniorin-
nen und Senioren, die dem lin-
ken Lager zuzuordnen sind. Die
Namen liegen dieser Redaktion
vor. Die Bekannteste ist die Ber-
nerAlt-SP-NationalrätinMargret
Kiener Nellen. Die Fäden laufen
beimGenfer FilmemacherDani-
el Künzi zusammen.

Europäische Alternative
wäre «die bessereWahl»
«Mich hat die Beschaffung der
F-35vonAnfang an gestört», sagt
KienerNellen.Das Flugzeug ent-
spreche nicht dem Bedarf nach
Luftverteidigung undLuftpolizei,
sondern sei «ein hochkomplexes

Angriffsflugzeug». Zudem kri-
tisiert die 73-Jährige die Lärm-
belastung und die «grossen Be-
schaffungsrisiken» sowohl tech-
nischwie politisch. «DieUSAsind
kein verlässlicher Partner.» Ein
europäisches Flugzeug wie die
Rafale, der Eurofighter oder der
Gripenwäre «die bessereWahl».

Kiener Nellen gehörte zwi-
schen 2003 und 2019 dem Na-
tionalrat an und machte sich ei-
nenNamen als versierte Finanz-
politikerin. Beim F-35-Geschäft
bemängelt sie denn auch, dass
die Kosten von über 6Milliarden
Franken viel zu hoch seien. «Wir
dürfen künftigen Generationen
nicht so viele Milliarden aufbür-
den.» Sie habe selbst Enkel.

Hinter dem Initiativkomi-
tee steht eine Bürgervereini-
gung, der nicht nur Seniorinnen
und Senioren angehören. Über
200 Personen unterstützen de-
ren Appell gegen die F-35. Un-
ter ihnen figurieren auch etli-
che Politiker von lokaler, kanto-
naler und nationaler Ebene wie
SP-Ständerat Carlo Sommaruga,
die Nationalrätinnen Florence

Brenzikofer, Katharina Prelicz-
Huber und Manuela Weichelt
von den Grünen. Dazu kommen
Ex-Parlamentarier wie Franco
Cavalli, Andreas Gross und Jean
Zieglervon der SP sowie der ehe-
malige grüne Bundesratskandi-
dat und Ständerat Luc Recordon.

Die Vereinigung lanciert da-
mit die zweite Anti-F-35-Initi-
ative. Die erste zog eine Allianz
von SP, Grünen und der Gruppe

für Schweiz ohne Armee 2022
zurück. Die damalige Verteidi-
gungsministerin Viola Amherd
hatte dafür gesorgt, dass der
Kaufvertrag mit den USA un-
terschrieben wurde, bevor das
Volk über die Initiative abstim-
men konnte.

Nun haben selbst Linke Zwei-
fel. «Der Bundesrat muss die
Skandalbeschaffung sofort stop-
pen, weil die Milliardenkosten

völlig aus demRuder laufen und
es die Schweiz zusätzlich abhän-
gig von Trump macht», sagt SP-
Fraktionschefin Samira Marti.
«Leider» werde aber eine neue
Initiative erst zur Abstimmung
kommen, wenn die Milliarden
überwiesen seien. «Deshalb ist
die SP skeptisch.»

Auch der scheidenden SP-Na-
tionalrat Pierre-Alain Fridez, der
BücherüberdieF-35-Beschaffung

geschrieben hat, ist der Ansicht,
dass die Initiative zu spät kommt.
Er hätte lieber eine «Turboiniti-
ative» lanciert. Deren Text stand
bereits. Demnach hätte die Be-
schaffung auf 40 Flugzeuge be-
grenzt und hätten neben F-35
auch europäische Kampfjets ge-
kauft werden sollen. «Doch ich
bekam zu wenig Support und
habe das Projekt abgebrochen.»

«Riskante Abhängigkeit»
von den USA
Die Initianten sind sich der Pro-
blematik bewusst. Dennoch fin-
den sie, dass das Volk aufgrund
des fehlenden Fixpreises, dro-
henderMehrkosten und der «ris-
kanten Abhängigkeit» von den
USAund derTrump-Administra-
tion «unbedingt» zuWort kom-
men müsse.

«Die Initiative kann die An-
kunft des Flugzeugs in der
Schweiz nicht verhindern»,
schreiben sie. «Aber zumindest
deren Anzahl können wir redu-
zieren.»

Adrian Schmid

Kampfjet: Nun treten Seniorinnen und Senioren in Aktion
Neue Volksinitiative gegen F-35 Eine Bürgervereinigung sammelt Unterschriften gegen das amerikanische Flugzeug,

obwohl die Beschaffung längst beschlossen ist. Doch selbst Gleichgesinnte zweifeln am Erfolg.

Dagmar Rösler, Präsidentin
vom Dachverband Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz. Foto: Keystone

Umstrittene Maschine: In der Schweiz wird eine neue Volksinitiative
gegen die F-35-Beschaffung lanciert. Fotos: Getty Images, Adrian Moser

Alt-Nationalrätin Margret Kiener
Nellen gehört dem Komitee an.

Lehrpersonen sollen grundsätzlich auf religiöse Symbole verzichten – dazu gehören auch Kopftücher. Symbolfoto: Getty Images
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Mischa Aebi

25. Juni 2021, kurz vor elf Uhr
abends.Eine 21-jährige Glarnerin
ist auf derAutobahnA3 imSport-
wagen ihres Vaters unterwegs.
Auf der Höhe der Gemeinde La-
chen drückt sie das Gaspedal
durch. Sie beschleunigt dasAuto
auf 238 km/h. Im gleichen Jahr
hat sie insgesamt sieben weite-
re Male die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit überschritten.

Das Bundesgericht hat sie nun
wegen Raserei zu einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe von vier
Jahrenverurteilt. Das Urteilwur-
de amFreitag publiziert.Die Bun-
desrichter bestätigten damit ein
Urteil des Glarner Obergerichts.
Der auf Strassenverkehrsrecht
spezialisierte Oltner Anwalt Si-
monBloch sagt aufAnfrage: «Ich
vermute, dass es die höchste je
wegen eines reinen Raserdelikts
ausgesprochne Strafe ist.» Er
stelle eine gewisse Tendenz der

Gerichte zu strengeren Urteilen
und Strafen fest, sagt Bloch.

Vier Jahre sind die im Ge-
setz festgelegte Höchststrafe für
Raserdelikte, sie könnte in be-
stimmten Fällen noch höher aus-
fallen, zumBeispielwenn dieTat
mehrfach begangen wurde.

Film auf eigenemHandy
wurde ihr zumVerhängnis
Aufgeflogen sinddieDelikte nicht
etwa durch einen Radarkasten
oder eine andere Verkehrskont-
rolle.ZumVerhängniswurdender
Glarnerin Filmchen, die sie auf
ihrem Handy gespeichert hatte.
Die Filme gerieten in die Hände
der Polizeiwegen eines Strafver-
fahrens, das sie gegen ihren Ex-
Freund angestrengt hatte,wie die
«Südostschweiz» 2024 in einem
Gerichtsbericht schrieb.

Die Filme zeigten die junge
Raserin während der Fahrten
am Steuer. Die Szenen hatten je-
weils entweder sie selbst oder ein

Beifahrer aufgenommen. Einer
der Filme zeigte,wie siewährend
der Fahrt den linken Fuss zum
Fenster hinausstreckte.

Fünfmal über 80 km/h
zu schnell unterwegs
Die Frau beging sieben der acht
Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen auf Autobahnen. Fünf wur-
den als Raserdelikte eingestuft,
weil sie die erlaubte Geschwin-
digkeit um mehr als 80 km/h
überschritt. Als schwerste Tat
stuften die Richter jene Fahrt bei
Lachen ein, bei der sie die erlaub-
ten 120 km/h um 118 km/h über-
schritt. Es war bereits am Ein-
dunkeln, die Sicht deshalb leicht
eingeschränkt, die Fahrverhält-
nisse sonst aber gut. Sie überhol-
te zwei Fahrzeuge.

Das Gericht hielt ihr zugu-
te, dass sie selbst bei diesem
schwersten Delikt nicht zusätz-
lich noch «ein besonders ris-
kantes Fahrmanöver» machte.

Sie war in dieser Zeit in keinen
Unfall verwickelt, und sie hatte
keine Vorstrafen.

Hätte sie einzig diese Tat be-
gangen, müsste sie gemäss dem
Gericht «nur» 26 Monate hinter
Gitter. Die Gesamtstrafe beträgt
vier Jahre,weil die Richter ihr die
anderen Geschwindigkeitsüber-
tretungen als strafverschärfende
Einzeltaten anrechneten.

Zum Vergleich: 2015 kam ein
Raser mit einer ähnlichen Ge-
schwindigkeitsüberschreitung
glimpflicher davon: Der serbi-
sche Audi-Fahrer brauste mit
235 km/h an einer Geschwin-
digkeitskontrolle auf der A1 bei
Spreitenbachvorbei. Erwurde zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
von 22 Monaten und 2000 Fran-
ken Busse verurteilt.

Die heute 25-jährige Glarnerin
ist gemäss der lokalen Berichter-
stattungwährend des Prozesses
vorObergericht eine strenggläu-
bige Muslimin. Sie erschien mit

Kopftuch. Als sie die Raserfahr-
ten beging, gehörte sie derAuto-
poser-Szene an. Sie erklärte den
Richtern, dass sie sichwegen ih-
res Ex-Freundes in einer emotio-
nalen Phase befand. Die schnel-
len Fahrten hätten ihr die Mög-
lichkeit gegeben, «die Emotionen
herauszulassen».

DieVerteidigerin hatte vorge-
bracht, dass sie geläutert sei und
sich von der Poser-Szene distan-
ziert habe. Das fanden die Rich-
ter indessen nicht glaubwürdig:
Sie hielten ihr vor, dass sie kurz
vor dem Prozess auf der Auto-
bahnmitmutmasslich überhöh-
ter Geschwindigkeit in eine Leit-
planke gefahren sei.

Wannman als Raser
oder Raserin gilt
Als Raserdelikt gilt eine beson-
ders krasse Geschwindigkeits-
überschreitung.Auf Autobahnen
liegt die Schwelle bei mehr als
80 km/h über dem erlaubten

Tempo, ausserorts bei 60 km/h
und innerorts bei 50 km/h.

Mit der Einführung der soge-
nannten Via-sicura-Regeln im
Jahr 2013 drohten dafür zwin-
gend Freiheitsstrafen von min-
destens einem Jahr. Die Bestim-
mungen waren bewusst hart
formuliert, nachdem mehrere
spektakuläre Raserfälle mit To-
ten und Schwerverletzten für
öffentliche Empörung gesorgt
hatten.

Später wurde das Gesetz et-
was entschärft: Seit 2023 ha-
ben Gerichte bei Ersttätern wie-
dermehr Spielraumund können
in gewissen Fällen auch milde-
re Strafen aussprechen. Grund
dafür war Kritik an den starren
Mindeststrafen, die in Einzelfäl-
len als unverhältnismässig hart
empfundenwurden.AmGrund-
satz änderte sich abernichts:Wer
extrem schnell fährt, gilt auto-
matisch als besonders gefähr-
lich – selbst ohne Unfall.

Junge Raserin
muss vier Jahre
hinter Gitter

Urteil des Bundesgerichts Eine Glarnerin fuhr
mit 238 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn. Sie erhält

eine unbedingte Strafe, obwohl sie nie geblitzt wurde.

Hohes Strafmass: Eine junge Frau aus der Poserszene tobte sich am Steuer aus. Symbolfoto: Imago
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NEW SUZUKI S-CROSS SAKURA Top Hybrid 4x4 MT, Regulärer Preis CHF37190.–, Kundenvorteil CHF1700.–, Preis Sondermodell CHF35490.–, 5.9 l /100km, Kat.: E,
134g CO₂ /km. NEW SUZUKI SWIFT SAKURA Top Hybrid MT, Regulärer Preis CHF23930.–, Kundenvorteil CHF1440.–, Preis Sondermodell CHF22490.–, Shark
Fin CHF 160.–, 4.6 l /100km, Kat.: C, 104g CO₂ /km. SUZUKI e VITARA SAKURA Top 4WD 61kWh, Regulärer Preis CHF41150.–, Kundenvorteil CHF1160.–,
Preis Sondermodell CHF39990.–, 17.7kWh/100km, Kat.: B, 0g CO₂ /km. NEW SUZUKI VITARA SAKURA Top Hybrid 4x4 MT, Regulärer Preis CHF36690.–,
Kundenvorteil CHF1700.–, Preis Sondermodell CHF34990.–, 5.9 l /100km, Kat.: E, 134g CO₂ /km. Leasingkonditionen: 60 Monate Laufzeit, 10000km
pro Jahr, effektiver Jahreszins 2.01%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30% des Nettokaufpreises. Alle Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen inkl. MWST. Angebot nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss einer SUZUKI protect Autoversicherung. Diese Konditionen sind gültig für
alle Kaufverträge bis 30.6.2026. Leasingpartner ist die Multilease AG. Eine Leasingvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt!
Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 111g CO₂ /km. Zielwert: 93.6g CO₂ /km.


